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Agenda
1. Ausgangslage

„Disclosure Jungle“
Bewertungs- und Offenlegungsparadigmen
Schlussfolgerungen

2. Problemfelder der externen Risikoberichterstattung
Eingeschränkte Funktionalität der Regularien
Offenlegungspraxis der Kreditinstitute
Ursachen und Wirkungen im Überblick

3. Wege zu Disclosure Excellence
Optimierung bankaufsichtlicher Strukturen und Basiskonzepte
Re-Design der risikobezogenen Offenlegungsanforderungen
Optimierte Umsetzung durch Kreditinstitute
Fazit: Disclosure Excellence durch abgestimmtes Vorgehen
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1. Ausgangslage

„Disclosure Jungle“

Bewertungs- und Offenlegungsparadigmen

Schlussfolgerungen
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„Disclosure Jungle“

??
?

?

? ??
?

?

?

?

?
??

§ 289 HGB

§ 315 HGB

DRS 15
DRS 5-10

DRS 16

IAS 34

IFRS 7

IAS 1

IFRS 4DRS 5

§ 26a KWG 

§§ 319-337 
SolvV 

§§ 5, 7, 11 
WpPG

§ 15 WpHG

§ 4 WpAIV

§ 91 Abs. 2 
AktG

§ 25a KWG 

IDW PS 
350

IDW RH HFA 
1.005

IDW RH HFA 
1.007

MaRisk

Basel II 
Säule 3

CRD

BaFin-
Emittenten-

leitfaden

IDW RS
HFA 24

Anwendungs-
beispiele
Säule 3

FSF-
Empfehlungen

Mittelbare AnforderungenKapitalmarktrechtAufsichtsrechtHandelsrecht

Quellen risikobezogener Offenlegungsanforderungen
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Bewertungsparadigmen
Handelsrecht (IFRS) Aufsichtsrecht

Überwiegend interne 
Bewertungsmodelle

Die handelsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen 
Zielsetzungen erfordern in formaler Hinsicht 
unterschiedliche Bewertungskonzepte

True and fair view Sicherung der Stabilität des 
FinanzsystemsZielsetzung

Risiko-
deckungs-
potenzial

Risiko-
exponiertheit

Bewertungs-
paradigma

Ökonomischer Ansatz / Sicht 
der Unternehmensleitung Vorsichtsprinzip

HGB-Wertansätze (bilanzielle Eigen-
mittel + hybride Kapitalinstrumente + 
nachrangige Verbindlichkeiten), 
bereinigt um Prudential Filters

• Vorgabe standardisierter 
Bewertungsmodelle mit teilweise 
unternehmensspezifischen 
Inputparametern

• Interne Bewertungsmodelle

IFRS-Wertansätze 
(bilanzielles Eigenkapital + 
eigenkapitalnahe
Bestandteile)
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Offenlegungsparadigmen

Entscheidungs-
nützlichkeit

Marktdisziplin

AufsichtsrechtHandelsrecht (IFRS)

Einzelwirtschaftliches Nutzenkonzept:
Risikoprofil und Eignung des 
Risikomanagementsystems als Grundlage 
für Entscheidungen von Investoren

Gesamtwirtschaftliche
Wohlfahrtseffekte:
Sicherung der Stabilität
des Finanzsystems

Keine explizite Zielsetzung, jedoch 
konsistent mit dem Ziel der 
Entscheidungsnützlichkeit

Keine explizite 
Zielsetzung, jedoch 
notwendige Bedingung 
für das Erreichen von 
Marktdisziplin

Gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtseffekte:
• Sicherstellung ausreichender 

Marktliquidität
• effiziente Ressourcenallokation durch 

den Kapitalmarkt

Entscheidungsnützlichkeit und Marktdisziplin sind 
komplementäre Offenlegungskonzepte
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Schlussfolgerungen

Aus der Perspektive der Anleger ist 
allein die Sicht der Unternehmens-
leitung maßgeblich für Investitions-
entscheidungen

Pauschale Adjustierungen der 
Aufsicht sind nicht sachgerecht, da 
sie die jeweilige Unternehmens-
situation nicht adäquat 
widerspiegeln

Zielsetzung der Regulatoren muss es 
sein, den Berichtsadressaten eine 

widerspruchsfreie Sicht auf 
Risikodeckungspotenzial und 

Risikoexponiertheit zu ermöglichen

Die Zielsetzungen „True and fair view“ und 
„Sicherung der Stabilität des Finanzsystems" 

erfordern in formaler Hinsicht 
unterschiedliche Bewertungskonzepte

Bewertungsparadigmen

aber

daher

Aus Sicht der Offenlegung ist die 
Ausrichtung der regulatorischen 
Bewertungsansätze an internen 

Verfahren erforderlich

These

Offenlegungsparadigmen

Entscheidungsnützlichkeit und 
Marktdisziplin sind komplementäre 

Offenlegungskonzepte

daher
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2. Problemfelder der externen 
Risikoberichterstattung

Eingeschränkte Funktionalität der Regularien

Offenlegungspraxis der Kreditinstitute

Ursachen und Wirkungen im Überblick
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Eingeschränkte Funktionalität der Regularien:
Unzureichende Stringenz der Rahmenbedingungen

Divergierende Interpretation der 
OffenlegungsparadigmenVerteilte Regulierungszuständigkeit

IASB und DRSC BCBS Entscheidungsnützlichkeit Marktdisziplin

Unterschiedliche Ausgestaltung der Offenlegungsanforderungen

Intention des Baseler Ausschusses ist ein mit 
den handelsrechtlichen Angabepflichten 

harmonisiertes aufsichtsrechtliches 
Regelwerk zur externen 
Risikoberichterstattung

Diese Zielsetzung wird 
mit dem aktuellen 

Regelwerk nur 
eingeschränkt erreicht

Die Säule 3-Offenlegungsanforderungen sind als Ergänzung
der IAS/IFRS-Transparenzregeln konzipiert

obwohl

aber

denn
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Eingeschränkte Funktionalität der Regularien:
Partielle Unschärfen der Marktdisziplin

Säule 3-Offenlegungspflicht gilt aktuell für alle Kreditinstitute unabhängig von…

Das deutsche Bankensystem ist jedoch geprägt durch kleinere bis mittelgroße
Institute, die

nicht am Kapitalmarkt i.S.d. § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 5 WpHG als Nachfrager 
von Eigen- oder Fremdkapital auftreten und
für sich betrachtet jeweils die Stabilität des Finanzsystems nicht gefährden können

…der Existenz eines relevanten Marktes …ihrer  Bedeutung für das Finanzsystem

Das Konzept der Marktdisziplin ist für diese Institute nur bedingt anwendbar, 
seine Umsetzung verursacht aber…

…Compliance-Kosten bei den Kreditinstituten …Kontrollkosten bei der Bankenaufsicht

Kapitalmarktorientierung (gem. WpHG)
als Kriterium für die verpflichtende Säule 3-Offenlegung

Lösung

daher
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Eingeschränkte Funktionalität der Regularien:
Partielle Unschärfen der Marktdisziplin

Das Konzept der (direkten und indirekten) Marktdisziplin
hat in erster Linie den Markt für finanzielle Ressourcen im Fokus

Eigenkapitalgeber Fremdkapitalgeber

Die Informationsbedürfnisse dieser primären Berichtsadressaten 
bestimmen die Inhalte des aufsichtsrechtlichen Risikoberichts

Ratingagenturen und … … Analysten …

… sind dagegen sekundäre Berichtsadressaten; sie fungieren als 
Informationsintermediäre und leisten Entscheidungsunterstützung für die Eigen- und 

Fremdkapitalgeber, indem sie öffentlich verfügbare Informationen um bankinterne Daten 
ergänzen und dieses Informationsset zu einem Werturteil verdichten

BaFin und Bundesbank erhalten die für Aufsichtszwecke erforderlichen Informationen über 
das standardisierte Meldewesen und fallweise Anfragen an das Kreditinstitut

Die Bankenaufsicht ist nicht Adressat des aufsichtsrechtlichen Risikoberichts
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Eingeschränkte Funktionalität der Regularien:
Umfang, Komplexität und Inkonsistenz des Normengefüges

Heterogenität der quantitativen 
Angabepflichten

Überdimensionierung der Angabepflichten zum 
Risikomanagementsystem (RMS)

Ökonomische 
Risikodeckungs-

masse

Regulatorische 
Eigenmittel

Divergierende Angabepflichten zu 
gleichen Sachverhalten, die nur 

unzureichend miteinander 
verknüpft werden können

Uneindeutiges
Zahlenwerk

Ökonomischer 
Risikokapital-

bedarf

Regulatorische 
Eigenkapital-

anforderungen
Kreditexposure 
nach internen 

Methoden

Regulatorische 
Positionswerte

Organisation des RMS Internes 
Risikoberichtswesen

Vielzahl von 
Informationen mit 

begrenzter Relevanz 
für Berichtsadressaten

Rechenschaft über 
RMS gegenüber 
Kapitalmarkt ?

Details des aufsichtsrechtlichen Risikoermittlungsprozesses 

Veränderungen des RMS im Periodenvergleich

Ratingverfahren und -
prozesse

Kreditrisikominderungs-
techniken und -prozesse

Bilanzierungsmethoden

Wirksamkeit des RMS 
durch umfassende 

Kontrollen 
sichergestellt

Signalfunktion von 
Banklizenz und 

Testat

aber
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Offenlegungspraxis der Kreditinstitute

Organisationsstrukturen

Fehlendes internes Framework zur Risikopublizität

Verteilte operative Zuständigkeiten /
keine zentrale Berichtsfunktion

Verteilte Zuständigkeiten auf 
Ebene der Geschäftsleitung

Unvollständige
IT-Integration von

Säule 3 und Säule 1 

PräsentationMediennutzung

Verteilte 
HGB/DRS- und 

IFRS-
Risikoangaben

Hoher Berichtsumfang des 
Säule 3-Berichts aufgrund 

Duplizierung der im 
Risikolagebericht enthaltenen 

Angaben zum RMS

Defizite bei der 
Erläuterung inhaltlicher 

Zusammenhänge 
zwischen Säule 3-Bericht 

und Risikolagebericht

Uneinheitliche 
Terminologie, 

Berichtsstrukturen 
und Berichtsformate

Fehlende 
quantitative 
Vergleichs-
angaben

Klassenbildung: 
Offenlegung nach 
Bilanzkategorien 

statt nach 
Kategorien des 

internen Reporting

Selektive 
Anwendung 

des 
Management 

Approach

Unzureichende 
Konsistenz des 
Materialitäts-
konzepts der 
Offenlegung

Später 
Offen-

legungs-
zeitpunkt

Beschränkung 
auf jährliche 
Offenlegung

Abweichende 
Offenlegungstermine 
von Säule 3-Bericht 

und Risikolagebericht

Disclosure Governance

Formale Aspekte

Nutzung von Gestaltungsspielräumen Timing
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Offenlegungspraxis der Kreditinstitute

Angaben zum Kreditvolumen

Selektive Angaben zu 
Stresstest-Ergebnissen 

aller Risikoarten

Unvollständige Offenlegung von Teilportfolios
gemäß IFRS 7:
– Einwandfreies Portfolio
– Überfälliges Portfolio mit Fair value von Sicherheiten
– Übernommene Sicherheiten
– Nachverhandeltes Kreditvolumen

Fehlende Überleitung des 
Bruttokreditvolumens:

im Risikolagebericht zum 
Konzernabschluss

Selektive Angaben zu den Ergebnissen von 
Stresstests und des Backtesting des 

Marktpreisrisikos

Liquiditätsrisiko nur nach bilanziellen 
Wertansätzen, nicht aber gemäß interner 

Steuerung

Qualitative Angaben
Komponenten und 
Charakteristika des 

regulatorischen Eigenkapitals 

Management derivativer 
Adressenausfallrisikopositionen 

Techniken der 
Kreditrisikominderung 

Verbriefungsaktivitäten 
nach Rollen im 

Verbriefungsprozess

Quantitative Angaben

Differenzierung der KSA-
Positionen vor und nach 
Kreditrisikominderung 

Aufteilung des IRB-Portfolio 
nach PD- und 

Forderungsklassen 

Angaben zu tatsächlichen Verlusten im Kreditgeschäft 
und zu der Verwendung fortgeschrittener Backtesting-

Verfahren für das Kreditrisiko

Eingeschränkte Compliance mit handelsrechtlichen Angabepflichten

Eingeschränkte Compliance mit aufsichtsrechtlichen Angabepflichten
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Ursachen und Wirkungen im Überblick

Eingeschränkte
Entscheidungsnützlichkeit

Time-lag der Infor-
mationsbereitstellung 

Limitierte institutsüber-
greifende Vergleichbarkeit

Heterogenität 
der quantitativen 
Angabepflichten

Überdimensionierte 
Angabepflichten zum 

Risikomanagementsystem

Umfang, Komplexität und Inkonsistenz 
des Normengefüges

Reduzierte inhaltliche 
Aussagekraft

Begrenzte Wirksamkeit 
der Marktdisziplin

Diffuse Zielgruppen-
orientierung

KapitalmarktFinanzsystem

Ungünstige Kosten-Nutzen-Relation
der Risikopublizität

Partielle Unschärfen des 
Konzepts der Marktdisziplin

Breit gestreuter 
Adressaten-

kreis

Undifferenzierter 
Anwendungs-

bereich

Unzureichende Stringenz der 
Rahmenbedingungen

Unterschiedliche 
Offenlegungs-
paradigmen

Verteilte 
Regulierungs-
zuständigkeit

Offenlegungspraxis der Kreditinstitute
Schwach ausgeprägte Disclosure Governance

Inkonsequente Nutzung von 
Gestaltungsspielräumen Formale GestaltungsmängelTeilweise inhaltliche

Non-Compliance Timing-Probleme

Erhebliche
Compliance-Kosten

Signifikante 
Kontrollkosten

KreditinstituteRegulatoren
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3. Wege zu Disclosure Excellence

Optimierung bankaufsichtlicher Strukturen und 
Basiskonzepte

Redesign der risikobezogenen 
Offenlegungsanforderungen

Optimierte Umsetzung durch Kreditinstitute

Fazit: Disclosure Excellence durch abgestimmtes 
Vorgehen
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Optimierung bankaufsichtlicher Strukturen und Basiskonzepte

Schaffung eines globalen
Level Playing Field

Organisation der Aufsicht
im europäischen Kontext

Beordnung des Umfeldes der Bankenaufsicht

Öffnung der IFRS für Baseler Regeln
(z.B. Expected Loss-Konzept des 

ED/2009/12 bzw. IFRS 9 )

Effizientere Kooperation zwischen BSBC 
und IASB hinsichtlich der 

Offenlegungsanforderungen an 
Kreditinstitute

Verbesserte Koordination der handelsrechtlichen und der 
aufsichtsrechtichen Bankenregulierung

Konzentration auf die primären 
Berichtsadressaten

Fokussierung des Anwendungsbereiches der Marktdisziplin

Beschränkung der Säule 3-
Offenlegungspflicht auf 

kapitalmarktorientierte Kreditinstitute
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Redesign der risikobezogenen Offenlegungsanforderungen

Harmonisierung der AnwendungsbereicheAngleichung der Berichtsstrukturen

Empfehlungen zur 
Abfolge der Hauptkapitel 
und Themenkomplexe

Guidance hinsichtlich für 
quantitativer 

Berichtsformate

Spezifische 
Risikostrategien

Ursachen von 
Risiken

Maßnahmen der 
Risikosteuerung 

Methoden und Verfahren der 
ökonomischen Risikosteuerung 

Fokussierung auf generelles Risikomanagementsystem 

Gemeinsame Merkmale des Managements aller Risikoarten Generelle Risikostrategie im Kontext des 
Geschäftsmodells

Risikomanagementsystem je Risikoart nur mit wesentlichen Merkmalen

Formale Optimierungen

Redimensionierung der Angabepflichten zum Risikomanagementsystem

Einbezogene 
Konzerngesellschaften 

nach Wesentlichkeit

Angleichung 
der 

einbezogenen 
Risikoarten

Einheitliche  
Bezeichnung und 

Definition der 
Risikoarten

Konvergenz zwischen internem und externem Kapitalregime
Ökonomische Risikomessung als Basis

der Steuerung und der Offenlegung
Ökonomische Eigenkapitalkonzepte als Basis

der Steuerung und der Offenlegung

Bewertung und der Offenlegung von Kreditrisiken
Credit-VaR als zentrale Größe 

der Offenlegung
Regulatorisches Exposure at Default als 

generelle Bemessungsgrundlage
Angaben zum Kreditexposure nur sofern 
zur Erklärung des Credit-VaR erforderlich



Bundesbank Symposium "Bankenaufsicht im Dialog": Die Säule 3 - Anforderungen aus der Perspektive eines Kreditinstituts, Dieter Weber 1. Juli 2010 Seite 19

Optimierte Umsetzung durch Kreditinstitute

Etablierung einer klaren 
Zuständigkeit für die Risikopublizität 

auf Ebene der Geschäftsleitung

Bündelung der operativen 
Risikoberichterstellung im 

Risikocontrolling

Implementierung eines internen Frameworks zur Risikopublizität

Fokussierung der Organisationsstrukturen Verbesserung der IT-
Integration von

Säule 1-Meldung und
Säule 3-Bericht

Stringente Mediennutzung und Verbesserung der Präsentationsform
Risikolagebericht als 
führendes Medium

Aufzeigen inhaltlicher Wechselwirkungen 
zwischen den Risikoberichten

Hinreichende Gliederungstiefe zur 
Verbesserung des Informationszugangs

Offenlegung quantitativer 
Vergleichsangaben

Anwendung standardisierter 
Berichtsstrukturen

Ausschöpfung bestehender Gestaltungsspielräume

Umfassende Anwendung des Management 
Approach (inkl. Klassenbildung)

Konsequente Verwendung des internen 
Materialitätskonzepts

Frequenz und Parallelität der Offenlegung

Halbjährliche Offenlegung des 
Säule 3-Berichts

Zeitgleiche Offenlegung von Säule 3-Bericht und 
Risikolagebericht
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Fazit: Disclosure Excellence durch abgestimmtes Vorgehen

Optimaler 
Kapitalmarktzugang

für Kreditinstitute

Entscheidungsnützlichkeit 
der Risikoberichte / 

funktionierende 
Marktdisziplin

Maßnahmen der 
Kreditwirtschaft

Maßnahmen der 
Regulatoren

Stringente Rahmenbedingungen /
redimensionierte und fokussierte 

Offenlegungsanforderungen

Risikopublizität als Chance für optimierten 
Kapitalmarktauftritt

Dialog

Disclosure Excellence

Hohe Qualität der 
Kapitalmarkt-

kommunikation

Effiziente Berichterstellung 
durch Kreditinstitute

Kontrolleffizienz der 
Bankenaufsicht
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